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niffe der Vorberathung in kurze Protofolle, die zur höchften Genehmigung vorgelegt 

werden md jofort ihre unmittelbare Erledigung finden. Das Kaffen- und Nec- 

nungswefen aber jteht unter der Königl. Hofdomänenfammer, welche das Fidei- 

commißvermögen des Könige. Haufes verwaltet. 

Mit Ausführung der Königl. Befehle find zumächlt zwei Beamte betraut, 

die ihren Sit in Stuttgart haben; der eine für die Abtheilung des Geftüts, der 

andere für die landwirthfchaftliche Abtheilung und fir den öfonomifchen Theil der 

Adminiftration überhaupt. 

Die Gefchäfte der Kaffe, der Nehnungsführung und der Naturalver- 

waltung werden durch einen dritten Beamten beforgt. 

Mit der fpeciellen Aufficht ift auf jedem Hofe, je nach der Ausdehnung 

de8 Dienftes, ein Verwalter, Geftütsthierarzt, oder Auffeher beauftragt. 

Zur Norm der Verwaltung im Allgemeinen dient ein Etat, der je am 

Anfang des VBerwaltungsjahres nad) Mafgabe der fpeciellen Königlichen Befehle 

ausgearbeitet, durch die erwähnte Verwaltungsbehörde berathen und der höchiten 

Genehmigung vorgelegt wird. 

V. Stellung der Dienfiboten und Taglöhner. 

Die in den Geftüten und Meeiereien vorkommenden Arbeiten werden durch 

dreierlei Funktionäre ausgeführt: 

1) durch ftändige Knechte: Sie find mit vierteljähriger Kündigung im SJahres- - 

(ohne angeftelft, erhalten neben baarem Gelde noch Kleidung und Gartenftücke 

zum Anbau von Kartoffeln, und find Mitglieder eines Vereines, aus welchem 

die Wittwen der niederen Königlichen Dienerfchaft Penfionen und ihre Waifen 

Erziehungsbeiträge empfangen ; 

2) durch ftändige Tagwerfer, die verbindlich find, jeden Tag fich dem Dienft 

zu jtellen, die aber dem Tag nach abgelohnt werden. Aus ihrer Kaffe gehen 

in der Negel die Knechte hervor ; 

3) durch unftändige Arbeiter, die, ohne Verbindlichkeit, nur zu den Zeiten kommen, 

in welchen ihre Arbeit begehrt wird. Sie werden bald nach der Arbeitszeit, 

bald nad) dem Stücde abgelohnt. 

Zur Bereinfachung des Haushalts wird der dienenden Kaffe feine Koft ge 

veicht. Seder hat für feine Ernährung felbft zu forgen. Die Ablohnung dev unter 

2 und 3 genannten Yunktionäre befchränkt fich auf baares Geld.


